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 Bebauungsplan "Obere Au II" in Bempflingen, Verfahren nach § 13b BauGB, Beteiligung 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Ihre E-Mail vom 02.11.2022

 

 

Sehr geehrter Herr Mäußnest, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Abteilung 5 – Umwelt – zu der oben genannten Planung folgendermaßen 

Stellung: 

 

Raumordnung 

Durch die Planung werden regionalplanerische Zielfestlegungen und Grundsätze be-

rührt, mit denen noch eine weitere Auseinandersetzung in den Planunterlagen nach-

vollziehbar erfolgen muss.  

 

Mit der vorliegenden Planung soll am südlichen Siedlungsrand anschließend an die 

Ortslage Bempflingen ein allgemeines Wohngebiet WA mit einer Größe von ca. 3,2 ha 

(mit einer Grundfläche im Bauland von ca. 9.336 m²) im Verfahren nach § 13b BauGB 

festgesetzt werden. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine reine Verfahrensvor-

schrift, deren Anwendbarkeit die Einhaltung des materiellen Rechts unberührt lässt. 
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Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  

 

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht 

insbesondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind 

bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, 

die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung im 

Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 

Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen. Ins-

besondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen wir auf die er-

heblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbesondere Starkregenereignisse 

betreffend – und die dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung zu berücksich-

tigen sind, hin. Darüber hinaus sind die in den Regionalplänen festgelegten Ziele zur 

Bruttowohndichte umzusetzen. 

 

In der Begründung fällt die gemäß § 1 Abs. 3 BauGB darzulegende Erforderlichkeit für 

die geplante Wohnbebauung recht knapp aus und ist somit nicht ausreichend beachtet 

und abgearbeitet. Die Anwendung eines Verfahrens nach § 13b BauGB fordert eben-

falls die Einhaltung der vorgenannten Vorschrift. Es sind daher konkretere und nach-

vollziehbare Angaben in den Unterlagen zu ergänzen, die die Lage vor Ort näher be-

schreiben (z.B. Anzahl der Bauinteressenten, Flächenpotenziale im Siedlungsbestand 

bzw. vorhandene bzw. verfügbare Baulücken, Umsetzung der letzten Baugebiete ein-

schließlich deren Bebauung etc.). Zudem sind gemäß Luftbild noch einige Baulücken 

im Westen des Ortsteils festzustellen. Eine gute Hilfestellung für eine tragfähige Be-

darfsbegründung stellen die Hinweise des Wirtschaftsministeriums zur Plausibilitäts-

prüfung der Bauflächen vom 15.02.2017 (Plausibilitätshinweise) dar. 

 

Siedlungsentwicklung 

Gemäß PS 2.1.1 Absatz 5 (Z) Regionalplan Stuttgart (RegP S) und 2.2.1 (Z) RegP S 

ist Bempflingen eine Gemeinde im Verdichtungsraum an einer Landesentwicklungs-

achse, die gem. PS 2.4.1.1 (Z) i.V.m. PS 2.4.1.4 (Z) RegP S als Siedlungsbereich mit 

verstärkter Siedlungstätigkeit im Verdichtungsraum qualifiziert ist, beim Wohnungsbau 

sind hier gem. PS 2.4.0.8 (Z) RegP 60 Einwohner je Hektar als Mindest-Bruttowohn-

dichte festgelegt. 
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Bei den Berechnungen zur Dichte wird in den vorgelegten Unterlagen davon ausge-

gangen, dass 2 WE im Einzel- und Doppelhaus maximal möglich sind. Allerdings wer-

den in einer Doppelhaushälfte i.d.R. in den seltensten Fällen 2 WE realisiert werden. 

Die Planung sieht Bereiche mit unterschiedlich dichter Bebauung vor. Durch die vorge-

sehene Festsetzung mehrerer großer Baufenster-Schablonen in den Bereichen 3 und 

4 mit Mehrfamilien-/Geschossbau bzw. Reihen-/Kettenhäusern und insgesamt als WA 

mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 kann grundsätzlich eine hohe Dichte erreicht 

werden. Aus der vorgelegten Begründung zum Bebauungsplan ist die Einhaltung die-

ses Dichtewertes aber nicht nachvollziehbar zu überprüfen. Nicht ersichtlich ist, wie 

viele Grundstücke bzw. Gebäude mit wie vielen Wohneinheiten konzipiert werden.  

 

Im Nachgang zu den Planunterlagen übersandte das Planungsbüro eine Aufstellung 

der städtebaulichen Kenndaten, aus denen die Gesamtkonzeption mit Anzahl der 

Grundstücke und Gebäuden sowie deren Aufteilung in die verschiedenen Gebäudety-

pen hervorgeht, und daraus abgeleitet die Einhaltung einer angenommenen Einwoh-

nerdichte von ca. 90 EW/ha für das Gebiet ersichtlich wird. Dies ist zu begrüßen.  

 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind alle Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwä-

gung unterliegen, zu beachten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). 

 

Um zu dokumentieren, dass die erforderliche Dichte erreicht wird und die Planung da-

mit den Zielen der Raumordnung entspricht, sind hierzu nachvollziehbare Ausführun-

gen zu ergänzen. Wir bitten um Übernahme der vorhandenen städtebaulichen Kenn-

daten in die Begründung und Sicherung der dort dargelegten Bruttowohndichte in den 

zeichnerischen bzw. textlichen Festsetzungen. Die bislang nach dem Entwurf mögliche 

Bandbreite sehen wir kritisch. Wir regen z.B. an, kleinere Grundstücksgrößen anzubie-

ten oder die Festsetzungen zur Bauweise um Hausgruppen zu ergänzen, insbesondere 

im Bereich der Schablone 3. Es ist sicherzustellen, dass ein angemessener Teil der 

Baugrundstücke nur für die Bebauung eines Doppelhauses o.ä. veräußert wird. Hier-

durch würde auch § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen, wonach mit Grund und Boden 

sparsam und schonend umgegangen werden soll.  
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Freiraumstruktur 

Das Vorhaben befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Land-

schaftspflege nach Plansatz 3.2.1 (G) RegP S: 

 

„Zur Erhaltung und Verbesserung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes sowie zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt werden Vor-

behaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt und in der Raumnut-

zungskarte gebietsscharf dargestellt. Ihren Belangen kommt bei der Abwägung mit 

konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu.“ 

 

Das Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen 

nach PS 3.3.6 (G) RegP S:  

 

„Die in der Raumnutzungskarte festgelegten „Vorbehaltsgebiete zur Sicherung von 

Wasservorkommen“ sollen gegen zeitweilige oder dauernde Beeinträchtigungen oder 

Gefährdungen hinsichtlich der Wassergüte und der Wassermenge gesichert werden.“ 

 

Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwä-

gung zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). Vorbehaltsgebiete 

sind als Grundsätze, nicht als Ziele der Raumordnung zu werten (BVerwG, Beschl. 

v.15.06.2009, 4 BN 10 09), so dass Vorbehaltsgebiete der Planung nicht grundsätzlich 

entgegenstehen, jedoch in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

 

 

Flächennutzungsplan  

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan sind gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 

2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, 

dass die im § 13b BauGB-Verfahren geschaffenen Wohnbauflächen in künftigen Fort-

schreibungen von Flächennutzungsplänen in der Flächenbilanz als Potenziale zu be-

rücksichtigen sind, soweit diese bis dahin noch nicht bebaut sind. 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
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Abteilung 5 – Umwelt 

 

Naturschutz: 

Naturschutzgebiete, Flächen mit besonderer Bedeutung für den Biotopverbund sowie 

Flächen des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg sind vom Vorhaben nicht be-

troffen. 

 

Entlang der Erms im Westen des Vorhabenbereiches befindet sich jedoch ein nach 

§ 30 BNatSchG und § 33 NatSchG gesetzlich geschütztes Biotop. Soweit im Rahmen 

der Maßnahmenumsetzung bzw. des Ausbauvorhabens in geschützte Biotope einge-

griffen werden sollte, wäre gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG, § 33 Abs. 3 Nr. 2 NatSchG 

mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde zu klären, ob es einer Ausnahme be-

darf und ob diese erteilt werden könnte. 

 

Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die artenschutzrechtliche Prüfung 

(ggf. inkl. der CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff. BNatSchG obliegen grundsätzlich zu-

nächst der unteren Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- 

und Pflanzenarten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung 

nach § 67 BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regierungspräsi-

dium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es für streng geschützte sowie für nicht streng 

geschützte Arten zusammen einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

 

Ergänzende Hinweise: 

Wenn Festsetzungen eines BPL mit den Regelungen einer naturschutz- bzw. arten-

schutzrechtlichen Verbotsregelung nicht zu vereinbaren sind, ist der BPL mangels Er-

forderlichkeit dann unwirksam, wenn sich die entgegenstehenden naturschutz- bzw. 

artenschutzrechtlichen Regelungen als dauerhaftes rechtliches Hindernis erweisen. 

Wirksam ist der BPL hingegen, wenn für die geplante bauliche Nutzung die Erteilung 

einer Ausnahme oder Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, weil 

objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage gegeben ist und einer Überwindung der 

artenschutzrechtlichen Verbotsregelung auch sonst nichts entgegensteht.  

 

Die Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF) 

nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG müssen vor Beginn des Eingriffs ihre Funktion 

erfüllen. 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men nach §§ 14 ff BNatSchG, die nicht nur vorübergehend erforderlich sind, sind dau-

erhaft zu pflegen und rechtlich zu sichern. Sofern sich diese auf Flächen erstrecken, 

die nicht im Eigentum der Vorhabenträgerin stehen, sind diese dinglich zu sichern. 

 

Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung neuer Gebäude ist der gesetzliche 

Artenschutz nach § 44 BNatSchG, hier insbesondere auch mögliche Vorkommen von 

Vögeln und Fledermäusen, zu berücksichtigen. Hierzu möchten wir auf Folgendes hin-

weisen: 

 Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist 

gemäß § 44 BNatSchG zu vermeiden. Daher sind grundsätzlich große Glasflä-

chen und Über-Eck-Verglasungen möglichst auszuschließen.  

 Informationen für nachhaltige Beleuchtungskonzepte zum Schutz von Men-

schen, aber auch zum Schutz von z.B. Insekten und nachtaktiven Tieren geben 

Ihnen folgende Internet-Links: https://www.sternenpark-schwaebische-

alb.de/richtig-umruesten.html; https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/ser-

vice/publikationen/ (Stichwort: Außenbeleuchtung). 

 Falleffekte, insbesondere für Kleintiere, sollten durch engstrebige Gullydeckel 

und engmaschige Schachtabdeckungen reduziert werden (s. http://www.arten-

schutz-am-haus.de/dokumente-links/dokumente/ (Informationsblatt Tierfallen 

im Siedlungsbereich). 

 Es wird angeregt, an Bäumen des Plangebiets sowie an oder in Gebäudefassa-

den künstliche Nisthilfen für Vögel und künstliche Quartiere für Fledermäuse an-

zubringen. Bei der Initiierung bzw. Organisation einer dauerhaften Betreuung 

der Nisthilfen und Quartiere können ggf. die örtlichen Naturschutzvereinigungen 

unterstützen. 

 Des Weiteren wird angeregt, nicht nur auf öffentlichen, sondern auch auf priva-

ten Grünflächen im Plangebiet möglichst standortheimische Bäume, Sträucher, 

Stauden und Gräser zu verwenden.  

 Durch dauerhafte extensive Begrünung von Flachdächern und schwach geneig-

ten Dachformen verringert sich der Abfluss von Niederschlagswasser und 

gleichzeitig werden Nahrungshabitate für zahlreiche Tierarten geschaffen. 

Vor Baubeginn ist deshalb u.a. mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde ein 

Maßnahmenkonzept abzustimmen. 
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Bei Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 

 

Anmerkung: 

Die Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 

 

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 

 

Abt. 3 – Landwirtschaft  

  

 

Abt. 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen 

 

Abt. 8 – Denkmalpflege 

 

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig – soweit nicht bereits geschehen – um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 

 

Wir bitten um Mitteilung des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten 

Anregungen und Hinweisen (§ 3 Abs. 2 S. 4 BauGB) an das Postfach Koordination-

Bauleitplanung@rps.bwl.de.  

 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung in digitali-

sierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zugehen zu las-

sen. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntma-

chungsnachweis digital vorzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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Stuttgart, den 26.01.2023 

Ansprechpartner*in: 
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Aktenzeichen: 45.1/2023/ub 

230126_Bempflingen_Obere_Au_II_StN 

 

 

 

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Obere Au II“ in Bempflingen, 

gemäß § 13b § 4 Abs. 2 BauGB     

Ihr Schreiben vom 02.12.2022 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Mäußnest, 

 

 

 

vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplanverfahren. Die erfor-

derliche Beschlussfassung fand in der Sitzung des Planungsausschusses am 

25.01.2023 statt. 

 

Folgender Beschluss wurde gefasst: 

1. Der Bedarf von 3,2 ha Wohnbaufläche wird nicht näher begründet. Im weiteren Ver-

fahren ist eine Begründung erforderlich. Bis dahin bestehen Bedenken gegen die 

Planung. 

2. Da die zeichnerische Darstellung im Bebauungsplan eine große Bandbreite an Bau-

formen zulässt, ist durch die Art der Darstellung der Baufenster ohne Festsetzung 

der zulässigen Gebäudetypen nicht gewährleistet, dass die erforderliche Bruttowohn-

dichte tatsächlich eingehalten wird. Daher sind im weiteren Verfahren die zeichneri-

schen und textlichen Regelungen diesbezüglich entsprechend zu konkretisieren. 

Bis dahin bestehen Bedenken. 
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3. Die mit den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege sowie mit 

dem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen verbundenen Belange 

sind im Rahmen der Abwägung besonders zu berücksichtigen. 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass sich laut Klimaatlas der Region Stuttgart der Plan-

bereich auf einer Kaltluftproduktionsfläche befindet. 

Im weiteren Verfahren erscheint eine Auseinandersetzung mit diesen Belangen ge-

boten. 

 

Dem Beschluss gehen folgender Sachvortrag und regionalplanerische Wertung voraus: 

 

Sachvortrag: 

Am südlichen Ortsrand von Bempflingen soll die wohnbauliche Entwicklung eines ca. 3,2 

ha großen Gebietes ermöglicht werden. Geplant ist die Errichtung von Einzel-, Reihen- 

und Kettenhäusern sowie Geschosswohnbauten. 

 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt Fläche für Landwirtschaft dar und wird auf 

dem Weg der Berichtigung angepasst. 

 

Regionalplanerische Wertung: 

Bedarf: 

Durch die Planung entstehen zusätzliche Wohnbauflächen im Umfang von 3,2 ha, die 

die im Rahmen des seit April 1997 rechtskräftigen Flächennutzungsplans der VVG 

Neckartenzlingen abgestimmten und genehmigten Wohnbauflächen überschreiten.  

Dieser Bedarf wird nicht näher begründet. Daher ist im weiteren Verfahren eine detail-

liertere Bedarfsbegründung z.B. unter Hinweis auf die konkrete Nachfrage, vorzulegen. 

Bis dahin bestehen Bedenken gegen die Planung. 

 

Dichte: 

Zur Reduzierung der Belastung von Freiräumen und der Bodenversiegelung durch neue 

Siedlungsflächen ist in den einzelnen Gemeindeteilen eine angemessene Bruttowohn-

dichte anzustreben.  

Bei der Gemeinde Bempflingen handelt es sich laut Regionalplan um eine „Gemeinde im 

Siedlungsbereich“. Dementsprechend ist laut Plansatz 2.4.0.8 (Z) für Neubebauungen 

eine Bruttowohndichte von mindestens 60 Einwohnern pro Hektar im Hinblick auf die 

Summe aller Neubebauungen in einem Gemeindeteil vorgegeben.  

 

Auf einer Fläche von 3,2 ha können laut einer zusätzlichen Erläuterung seitens der Ge-

meinde mit der Planung rund 137 Wohneinheiten entstehen, was bei einer Belegungs-

dichte von 2,15 Einwohnern pro Wohneinheit einer Bruttowohndichte von ca. 92 Einwoh-

nern pro Hektar entspricht. 

Der festgelegte Wert von mindestens 60 Einwohnern pro Hektar wird somit erreicht. Je-

doch ist durch die Art der Darstellung der Baufenster ohne Festsetzung der zulässigen 

Gebäudetypen nicht gewährleistet, dass die erforderliche Bruttowohndichte tatsächlich 

eingehalten wird. Daher sind im weiteren Verfahren die zeichnerischen und textlichen 

Regelungen diesbezüglich entsprechend zu konkretisieren. 

Bis dahin bestehen Bedenken. 

 

Freiraum: 
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Das Plangebiet liegt nach Plansatz 3.2.1 (G) des Regionalplanes in einem Vorbehalts-

gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. Hier soll die Funktionstüchtigkeit des Na-

turhaushalts erhalten bzw. verbessert und die biologische Vielfalt gefördert werden. Die-

sen Belangen kommt bei der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. 

 

Das Plangebiet liegt nach Plansatz 3.3.6. (G) in einem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung 

von Wasservorkommen. Diese Gebiete sind gegen zeitweilige oder dauernde Beein-

trächtigungen oder Gefährdungen hinsichtlich der Wassergüte und der Wassermenge zu 

sichern.  

 

Sonstige Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Klimaatlas Region Stuttgart sich der Planbereich 

auf einer Kaltluftproduktionsfläche befindet. 

Im weiteren Verfahren erscheint eine Auseinandersetzung mit diesen Belangen geboten. 

 

In der Sitzung des Planungsausschusses wurde zu Ziffer 1 des Beschlusses darauf hin-

gewiesen, dass die regionalplanerischen Bedenken als zu erfüllende Bedingung zu ver-

stehen seien. Ohne den entsprechenden Nachweis eines Wohnbauflächenbedarfs ste-

hen dem Vorhaben verbindliche Ziele der Regionalplanung entgegen. 

Der Bedarfsnachweis kann beispielsweise über die Auseinandersetzung mit der regio-

nalplanerischen Funktionszuweisung und der Berücksichtigung der Bevölkerungsent-

wicklung erfolgen. Vorhandene Reserveflächen im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

sowie bisherige Maßnahmen zur Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen und 

Baulücken sind in diese Betrachtung ebenfalls mit einzubeziehen. 

 

 

Wir bitten um weitere Beteiligung im Verfahren. 

 

 

Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


















